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AMTSBLATT 

für den Zweckverband Veterinäramt JadeWeser 
 

1. Jahrgang Schortens, den 28.10.2022 Nr. 12/2022 

 
INHALT 

Bekanntmachungen des Zweckverbandes Veterinäramt JadeWeser 

 
 

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung Nr. 17/2022 zur Aufhebung der ange-
ordneten Maßnahmen für die Schutzzone gemäß tierseuchenbehördlicher Allge-
meinverfügung Nr. 11/2022 zum Schutz gegen die Geflügelpest  
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Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung Nr. 17/2022  
zur Aufhebung der angeordneten Maßnahmen für die Schutzzone  
gemäß tierseuchenbehördlicher Allgemeinverfügung Nr. 11/2022  

zum Schutz gegen die Geflügelpest 
 

Aufgrund von Artikel 39 i. V. m. Anhang X der DelVO (EU) 2020/687 hebe ich die mit All-
gemeinverfügung Nr. 11/2022 zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel vom 
06.10.2022 angeordneten Maßnahmen für die Schutzzone auf. In der Schutzzone gelten 
die mit o. a. Allgemeinverfügung angeordneten Maßnahmen für die Überwachungszone 
fort.  
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Sonntag, den 30.10.2022 in Kraft. 
 
Begründung 

Die angeordneten Maßnahmen für die Schutzzone in der o. a. Allgemeinverfügung konn-
ten entsprechend Art. 39 DelVO (EU) 2020/687 i. V. m. Anhang X der DelVO (EU) 
2020/687 aufgehoben werden, da die hierfür notwendigen Bedingungen erfüllt worden 
sind. Entsprechend Art. 39 Abs. 3 DelVO (EU) 2020/687 gelten nach Aufhebung der Maß-
nahmen für die Schutzzone die in der betreffenden Verfügung angeordneten Maßnahmen 
für die Überwachungszone fort.  
 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG kann der Zeitpunkt der Bekannt-
gabe und damit des Inkrafttretens in der Allgemeinverfügung bestimmt werden. Frühes-
tens kann jedoch der auf die Bekanntgabe folgende Tag bestimmt werden.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Oldenburg erhoben werden. Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungs-
gericht Oldenburg die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  
 

Schortens, den 28.10.2022 
 

Dr. Melanie Schweizer, Verbandsgeschäftsführerin 
 
Rechtsgrundlagen: 

 Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Ergänzung der VO (EU) 2016/429 hinsichtlich Vorschriften für 
die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (VO (EU) 2020/687) 

 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

in der jeweils gültigen Fassung 
 
Hinweise: 

Die mit folgenden Allgemeinverfügungen angeordneten Maßnahmen gelten unabhängig von dieser Allgemein-
verfügung fort. Interaktive Karten zu den Schutz- und Überwachungszonen finden Sie unter www.jade-we-
ser.de. 

Allgemeinverfügung Datum Inhalt 

10/2022 03.10.2022 Überwachungszone und angeordnete Maßnahmen zum Geflü-
gelpestausbruch im Wangerland 

11/2022 06.10.2022 Überwachungszone und angeordnete Maßnahmen zum Geflü-
gelpestausbruch in Wittmund (in der Fassung dieser Allgemein-
verfügung) 

16/2022 25.10.2022 Anschluss-Schutz- und Überwachungszone zum Geflügel-
pestausbruch im Landkreis Aurich 

 

 


